
Burgermeister der Gemeinde Heidenrod
Volker Diefenbach

Volker Diefenbach ¯ Rathausstra@e 9 ¯ 65321 Heidenrod

An die
Mitglieder
des Gemeindevorstandes
der Gemeinde Heidenrod

65321 Heidenrod
Rathausstrae 9
Telefon (06120) 79-15
Telefax (06120) 79-55

Sprechzeiten
nach Vereinbarung

24. Juni 2021
Ii O5/2O21

01.1.0. 1. VDi/Ka

Sehr geehrte Herren,

zur nächsten Sitzung des Gemeindevorstandes lade ich Sie hiermit

für Montag, 28. Juni 2021

urn 15:00 Uhr
in die Bornbachhalle nach Laufenselden

em.

Tagesordnung:

siehe Rückseite / nächste Seite

Mit Grüfen

Mail: volker.diefenbach@heidenrod.de ¯ http://www.heidenrod.de



Tagesordnunq I

Eraffnung, BegruRung und Feststellung der Beschlussfahigkeit

TOP 1.1. - Genehmigung der Niederschriftvom 14. Juni 2021

TOP 1.2. - Mitteilungen

TOP 1.3. - Niederschriften der Ortsbeiräte
1) Langschied vom 07.06.2021
2) Mappershain vom 09.06.2021
Az: 01.1.10.0

TOP 1.4. - Kinderspielplatze der Gemeinde Heidenrod;
Jährliche Generalinspektion
Az.: 01 .11.8 Spielplatzinspektion 2021

TOP 1.5. - Errichtung eines Roiltores auf der Gehweganlage im Bereich Dros-
selweg 9 in Dickschied;
Antraqsteller: Eheleute Burggraef, Dickschied
Az.: 10.0.12 Dick-Burggraef-Gestattung

TOP 1.6. - SILEK - integriertes Iändliches Entwicklungskonzept mit räumlichen
und thematischen Schwerpunkten;
- Zorn/Algenroth - Agrarbiotop -

Einziehung von gemeindeeigenen Wegeparzellen in der
Gemarkung Algenroth, Flur 4, Flurstücke 41 tw., 52 tw., 45 tw. und
Gemarkung Zorn, Flur 1, Flurstück 132
Az.: 09.8 AIg-Zorn.Entwidm-Wegeparz.SILEK

TOP 1.7. - Städtebauliche Entwicklung in Heidenrod;
Bebauungsplan ,,Auf der Gewann II", Dickschied
Entwurf des Bebauungsplanes, Stand 15.06.2021,
Artenschutzuntersuchung mit Planungsempfehlung,
Stand 18.06.2021,
Wertung der Anregung aus der frühzeitigen Beteiligung der Trager
öffentlicher Belange und der Offentlichkeit, Stand 15.06.2021
hier: Beschlussfassung Parallelverfahren, Anhorung Trager

öffentlicher Belange und öffentliche Auslegung
Az.: 09.1 Dick-Gewann-Parallelverf

TOP 1.8. - Städtebauliche Entwicklung in Heidenrod;
Bebauungsplan mit paralleler Flachennutzungsplananderung für
den Bereich ,,WiesenstraIe West", Langschied
Entwurf des Bebauungsplanes Stand 06.2021, Wertung der Anre-
gungen aus der fruhzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Be -

lange und der Offentlichkeit, Stand 17.06.2021
hier: Beschlussfassung Parallelverfahren, Anhorung der Trager

öffentlicher Belange und öffentliche Auslegung
Az.: 09.1 Lang-Wiesenstr-Parallelverf



TOP L9. - Grundstuckskaufvertrage
Az.; 10.0.9

Taqesordnunq II

TOP 11.1. - Persönhiche und personelle Angelegenheiten
Az.: 01.5
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Sitzung des Ortsbeirates Langschied

07.06.2021 Dorfgemeinschaftshaus Langschied

Eröffnung, BegruIung und Feststellung der Beschlussfahigkeit

Die Beschlussfä higkeit wird festgestelit

1. DHG Reinigung nach Heizungsbau und Malerarbeiten
- In Ca. 4 Wochen sind die Heizungsarbeiten abgeschlossen, sodass anschliegend die
lnnenwände gestrichen werden können.
- Der 0rtsbeirat wird gemeinsam mit den Helfern die lnnenwände des DGH streichen.
- Termin: 10.07.2021 urn 10:00 Uhr

2. Musikanlage
- Die neue Musikanlage wird bel SK-Event (Sascha Kratz) aus Laufenselden gekauft.
- Das Angebot tiegt bereits vor, jedoch müssen die Kabel noch ausgemessen werden.
- Herr Sascha Kratz wird hierzu in den kommenden Wochen zum Vor-Ort-Termin kommen.

( - Der neue ,,Musikschrank" soil auf Rollen stehen und in der Kegelbahn untergesteilt werden.

3. Verschiedenes

Bauvorhaben Petra Klärner ,,Auf der Hofraithe"
- Der Ortsbeirat hat keine Einwände gegen das Bauvorhaben von Frau Petra Klärner, sofern
Bauarnt einwilligt.

Wettbewerb ,,Zukunft Dorfmitte" 2021
- Der Ortsbeirat Langschied wird auch in diesern Jahr am Wettbewerb ,,Zukunft Dorfmitte"
teilnehmen - Folgendes soil umgesetzt werden:
o Kuchen-Renovierung
o Neue Bänke rund urn Langschied
o Neue Halterung für den Mai-Baum
o Insektenhotel
Dieses Insektenhotel soil aus Paletten errichtet werden.
Der ortsbeirat plant, dass die Errichtung und Befüllung gemeinsam mit dem Langschieder

( Kindergarten gemacht wird.

Grillplatz-Verlegung
- Es wird überlegt den Langschieder Grillplatz zu veriegen, damit dieser wieder attraktiver für
die Nutzung wird.
- Geplanter neuer Standort ist der ehemalige ,,Steinbruch" in Richtung B260.

Seite 1 von 1
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Sitzungsprotokoll
Punkte der Agenda

I. BegrUfung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

a) AUe OB Mitglieder waren anwesend, Beschlussfãhigkeit war gegeben

II. Bericht zum OB Protokoll vom 05.05.2021

a) Das Protokoil wurde angenommen

III. Anmeldung für den HH 2022

a) Erneuerung Dach DGH

b) 3 Spielgeräte Spielplatz als Ersatzbeschaffung, finanzieUer Aufwand ca. 15.000�

IV. Stand unseres Antrages bzgl. Honorierung ehrenamtliche Tätigkeiten

a) Zuschuss in HOhe von 2.000� wurde zugesagt

b) Zeitnahe Bestetlung und Aufbau der Tischtennisplatte, die Spielflache wird durch die
Dorfgemeinschaft in Eigenleistung ersteflt. Abstimmung mit Hr. Kunz, Gemeinde 1st erfolgt.

V. Terminabsprache für Arbeiten im Ort

a) Der Termin für den Aktionstag 1st der 19. Juni.

b) Reparatur Zaun Bolzplatz

c) Anlage Spieftläche Tischtennisplatte

d) Aufarbeitung Beete vor DGH

e) Reinigung Brunnen

VI. Stand Baumpflanzaktion und Gatterbau im MappershainerWald

a) timsetzung für Herbst geplant

b) Abstmmung mit Gemeinde Iauft



VII. Prufung, ob Brauchwasser in der Nähe der SchUrfung/ Brunnen gefasst werden kann

a) Antrag: Wir bitten zu prüfen, ob das Oberflächenwasser, insbesondere irn Bereich
Langschiederweg, an geeigneter Stelle gefasst werden kann.

Es geht insbesondere urn Wassermengen die nach starken RegenfäUen und auch bei
Schneeschmelze unmittelbar in den Bach Wisper einfliesseri. Wir möchten eine Lösung
finden, die eino Art RUckhaltebecken darstelit und errnoglicht die gesammelte Wassermenge
dem Boden dann wieder so zuzufUhren, dass unser Gruridwasserspiegel aufgebaut werden
kann.

Wir bitten uns einen Kanalverlegeplan für die Bereiche Larigschisderweg, Que1Ienstra(e und
hierAnschuss Hexentänzchen zukommen zulassen.

VIII. Verschiedenes

a) Danksagung an Hr. Pausch für die Gestaltung der Holzkerze am Friedhof.

b) Elne Befassung mit dem Projekt Höfe Flohmarkt wurde aufgrund der aktuellen Pandemie auf
2022 vertagt.

c) Zum Thema Grunschnittcontainer konnte kein Konsens bezüglich einer mOgUchen
Neugestaltung erzielt werden. Insofern wird es keine weitere Befassung mit dern Thema
geben.

d) Es wurde vereinbart em Antrag auf Fordermittol ,,Zukunft Dorfmitte" zu stellen. Der Antrag
muss spätestens Ende Juli eingereicht werden.

e) Die Zusage der Gemeinde auf deni Spielplatz die Bäume und Hecken angrenzend zum
Grundstück QuetIenstra1e 15 zu schneiden wurde noch nicht umgesetzt. Zusätzlich wurde
von den Anwohnern Quellenstra1e 15 gefordert die Hecke sowie den angrenzenden
Bewuchs im Bereich DGH zu schneiden.

/

SchriftfUhrer



Cl) 28. UB. 2021 HP 1. 4
Heidenrod, den 15.06.2021
Sachbearbeiter: Herr Kunz I Th
Aktenzeichen: 01.11 .8 Spielplatzinspektion 2021

Vorlaqe für den Gem eindevorstand

Betr.: Kinderspielplatze der Gemeinde Heidenrod

I. Beschlussvorschlaq:

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Heidenrod nimrnt zur Kenntnis, dass die jahr-
liche Generalinspektion der Kinderspielplãtze nach DIN EN 1176 irn Mal/Juni 2021
erfo!gte. Weiterhin nimmt der Gemeindevorstand zur Kenntnis, dass die vorhande-
nen kleineren Mangel (siehe Auflistung), zeitnah durch den gemeindlichen Bauhof
behoben werden und für das Haushaltsjahr 2022 entsprechende Mittel angemeldet
werden.

II. Beqründunq/Sachverhalt:

Dadurch das die jahrliche Generalinspektion (Bauhofleiter) als auch die visueHe In -

spektion (Bauhof) nun schon über mehrere Jahre durchgefuhrt wird, sind die Spiel -
platze der Gemeinde Heidenrod in einem aligemein guten Zustand. Kieinere Mangel
oder auch Austausch von Geraten erfoigt durch den gemeindlichen Bauhof, sofern
es personell moglich ist und vorhandene Haushaltsmitte! zur Verfugung stehen, in
der Regel kurzfristig.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Fa!Jschutz auf einigen Offentlichen Spieiplat-
zen, wie auch rn Bereich Kita Kernel, Kita Laufenselden und Kita Dickschied weiter
dringend ausgetauscht werden muss.
Ebenso muss die Einzaunung des Kleinkinderbereichs in der Kita Dickschied erneu-
ert werden.

Leider wurden für die vorgenannten Ma1.nahmen die angemeldeten Gelder im Haus-
haltsjahr 2021 gestrichen, somit müssen diese erneut für das HHJ 2022 bereitgestellt
werden.

III. Finanzielle Auswirkunqen:

Mittelanmeldungen für das Haushaltsjahr 2022.

/1
Spielplatzkontrolle

Q trOLA,

rrneister



Heidenrod, den 22. Juni 2021
Sachbearbeiter: Herr Zindel I Str
Aktenzeichen: 10.0.12 Dick-Burggraef-Gestattung

Vorlaqe für den Gemeindevorstand

Betr.: Errichtung eines Rolitors auf der Gehweganlage im Bereich Drosselweg 9
in Heidenrod-Dickschied
Antraqsteller: Eheleute Sylvia und Michael Burggraef, Dickschied

I. Beschlussvorschlaq:

1.) Der Gemeindevorstand nimmt zur Kenntnis, dass die Antragsteiier, die Eheleute
Burggraef, beabsichtigen, zur Einfriedigung des Grundstucks Gemarkung Dick-

schied, Flur2, Fist. 175, den Einfahrtsbereich miteinem RolltorlSchiebetorzu
versehen, das in den Bereich der Gehweganlage in den Offentlichen Verkehrs-
raum hineinragt.

2.) Die Gemeinde Heidenrod gestattet, das Anbringen elnes Schiebetors I Rolitors
im Einfahrtsbereich unter der MaRgabe, dass Menschen mit Handycap mitteis
Rolilator, Rolistuhi oder mit Kinderwagen die vorhandene Gehweganiage barrie-
refrei nutzen konnen. Es muss eine Mindestbreite von 1,20 m ais Gehwegbreite
verb ieiben.

3.) Der Gemeindevorstand nimmt zur Kenntnis, dass der Ortsbeirat sich einstimmig
für eine entsprechende Gestattung ausgesprochen hat.

4.) Die Gestattung erfolgt entgeiffrei.

II. Begrundunq/Sachverhalt:

Die Antragsteiler, die Eheleute Burggraef, beabsichtigen, zur Einfriedigung ihres
GrundstUckes die Einfahrt mit elnem Schiebetor I Roiltor zu versehen und bitten, sei-
tens der Gemeinde Heidenrod urn Gestattung, dieses Schiebetor bzw. die notwendi-
ge Bodenleiste teilweise auf dem Gemeindegrundstuck, weiche als öffentliche Geh-
weganiage ausgebaut 1st, installieren zu konnen.

Der Gehweg weist im betreffenden Bereich eine Breite zwischen 1,45 m und 1,50 m
auf. So ware nach der Installation des Tores noch mindestens elne Durchgangsbreite
von 1,30 m gewahrleistet. Im Rahmen ihres Antrages weisen die Antragsteller wei-
terhin darauf hin, dass der Burgersteig an ihrem GrundstUck endet und die Erschlie-
Flungsaniage Drosseiweg ais Nebenstra1e sehr gering frequentiert 1st.



2

Em RUckbau der Mauer zur Installation des Roiltors auf dem elgenen Baugrundstuck
1st aufgrund der enormen Kosten und der damit einhergehenden notwendigen Ab-
grabung des dahinterliegenden Erdreiches unverhaltnismaRig.

DerAntrag wurde bereits mit dem Ortsbereit Dickschied abgestimmt. in seiner Stel-
Tungnahme vom 09.06.2021 teilt der Ortsbeirat mit, dass bei einem gemeinsamen
Ortstermin mit dem Ehepaar Burggraf am 29.05.2021 die Ortlichkeit in Augenschein
genommen wurde. Der Ortsbeirat hat sich nach kurzer Beratung einstimmig dafUr
ausgeprochen, dass seitens der Gemeinde Heidenrod eine entsprechende Gestat-
tung erteiit werden soil.

Verwaltungsseitig bleibt festzustellen, dass nach den AusfUhrungen der Antragstelier
eine Mindestbreite von 1 30 m nach Installation der Toranlage gewahrleistet ist, so
dass Menschen mit Handycap, die auf technische Hilfsmittei wie Roiliator und Roll -
stuhi angewiesen sind oder auch Famiiien mit Kinderwagen die Gehweganiage nach
wie vor barrierefrei benutzen kOnnen.

insofern wird verwaltungsseitig vorgeschlagen, dem Antrag zuzustimmen und eine
entsprechende entgeltlose Gestattung zu erteilen.

III. Finanzielle Auswirkunpen:

Keine.

(Dief bach)
BUr'ermeister

Anlaqe
Ausschnitt aus der Liegenschaftskarte
Lichtbilder
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IIIII;
Heidenrod, den 23. Juni 2021
Sachbearbeiter: Herr Zindel I Str
Akte nzeichen: 09.6 AIg-Zorn -Entwidm-Wegeparz-SILEK

Vorlaqe für den Gemeindevorstand

Betr.: SILEK - integriertes iändliches Entwicklungskonzept mit räumlichen und
thematischen Schwerpunkten
hier: Zorn I Algenroth - Agrarbiotop,

Einziehung von gemeindeeigenen Wegeparzellen in der
Gemarkung Algenroth, Flur 4, FIst. 41 tw., 52 tw., 45 tw. und
Gemarkung Zorn, Fiur 1, FIst. 132

I. Beschlussvorschiag:

1.) Analog den Vorschriften des § 6 Hess.StraRengesetz 1st beabsichtigt, die nach-.
folgenden gemeindeelgenen, nicht ausgebauten Wegeparzellen einzuziehen und
nicht mehr für den bffentlichen Verkehr zu widmen (AnkUndigungsbeschluss zur
Entwidmung):

Gemarkung Flur Fist. GröRe m2 Lagebezeichnung
Algenroth 4 41 tw. 1.137 An der Stra1e
Algenroth 4 52 tw. 782 Hahnepirsch
Algenroth 4 45 tw. 897 Kappesstucker
Zorn 1 132 929 Lehntriescher

Für die Wegeparzellen besteht kein VerkehrsbedUrfnis mehr, da alle angrenzen -

den Grundstücke Uber bestehende gemeindeeigene Wegeparzellen ausreichend
verkehrlich erschlossen sind und alle unmittelbar angrenzenden GrundstUcke im
Besitz eines EigentUmers bzw. Bewirtschafters stehen.

2.) Der Gemeindevorstand stelit fest, dass im Zuge der Beratungen der SILEK Ar-
beitsgruppe (integriertes ländliches Entwicklungskonzept mit raumlichen und
themastischen Schwerpunkten) die Aniage einer Biotopvernetzung auf den ge-
meindeeigenen Wegeparzeilen, die zukunftig nicht mehr für den IandwirtschaftIi-
chen Verkehr zur Verfügung gesteilt werden, eingerichtet werden soil.

3.) Der Gemeindevorstand stelit fest, dass seitens der Gemeinde Heidenrod für die
Grundstücke Gemarkung Algenroth, Fiur 4, FIst. 45 tw. und Gemarkung Zorn,
Flur 1, Fist. 132 eine Genehmigung nach § 17 Abs. I Bundesnaturschutzgesetz
in Verbindung mit § 14 und 15 Bundesnaturschutzgesetz hinsichtlich der Einbe-
ziehung durch Nutzungsanderung eines Wirtschaftsweges in ackerbauliche Nut-
zung genehmigt wurde.



4.) Im Rahmen des Entwidmungsverfahrens ist der AnkUndigungsbeschluss öffent-
lich bekanntzumachen und soweit die Trager Offentlicher Belange nicht durch
das SILEK Verfahren informiert werden, zur Stellungnahme aufzufordern.

II. Beqründunq/Sachverhatt:

Die SiLEK Arbeitsgruppe hat in der Zeit von Dezember 2019 bis Januar 2020 kon-
krete Handlungsschritte zur Umsetzung des Teilbeitrages zur SILEK Konzeption Ag-
rar Biotop Zorn / Algenroth aufgegriffen und beabsichtigt, auf den gemeindeeigenen
Wegeparzellen entsprechende Mainahmen umzusetzen.

Bevor die Ma1nahmen umgesetzt werden können, ist es notwendig, dass formal die
Entwidmung der offentlichen Wegeparzellen, die derzeit der ErschlieRung der land -

wirtschaftlich genutzten GrundstUcke dienen, eingeleitet wird. HierfUr ist es erforder-
lich, dass seitens des Gemeindevorstandes em entsprechender Ankundigungsbe-
schluss gefasst wird, die öffentiiche Auslegung erfolgt und die Trager öffenthcher Be -

lange angehort werden.

Im Rahmen der SILEK Konzeption sollen konkrete Malnahmen zur Verbesserung
der Agrarstruktur, insbesondere der SchlaggroRe, der Windruhe und em Verduns-
tungsschutz eingerichtet werden, verbunden mit dem Ziel, elne Biotopvernetzung des
Bereiches zwischen den Ortslagen Algenroth und Zorn zu erreichen. Die volistandige
Konzeption ist dem SILEK Prozess und der Agenda der SILEK Arbeitsgruppe zu
entnehmen.

Mit einem erfoigreichen Entwidmungsverfahren können die gemeindeeigenen Flä-
chen, die dann nicht mehr der ErschIie1ung der IandwirtschaftIichen Grundstucke
dienen für den neuen Zweck in Gebrauch genommen und konkrete Ma1&nahmen
umgesetzt werden.

Seitens der Gemeinde Heidenrod wird angestrebt, dieses Verfahren in diesem Jahr
durchzufUhren und im Herbst 2021 mit elnem Satzungsbeschluss zur Einziehung
dieser gemeindeeigenen Wegeparzellen abzuschlie1en.

Auf dem beiliegenden Ausschnitt der Liegenschaftskarte sind die Bereiche darge-
stellt, die im Rahmen des Entwidmungsverfahrens eingezogen werden sollen.

£bach
BUr rmeister

Anlaqe

Ausschnitt aus der Liegenschaftskarte
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Heidenrod, den 22. Juni 2021
Sachbearbeiter: Herr Zindel I Str
Aktenzeichen: 09.1 Dick-Gewann-Parall&verf.

Vorlaqe für den Gemeindevorstand

Betr.: Städtebauliche Entwicklung in Heidenrod;
Bebauungsplan ,,Auf der Gewann II",
Entwurfdes Bebauungsplanes, Stand 15.06.2021,
Artenschutzuntersuchung mit Plan ungsempfehlung, Stand 18.06.2021,
Wertung der Anregung aus der fruhzeitigen Beteiligung der Trager öffentli-
cher Belange und der Offentlichkeit, Stand 15.06.2021
hier: Beschlussfassung Parallelverfahren,

Anhorung Trager äffentlicher Belange und öffentliche Auslegung

I. Beschlussvorschlaq:

Der Gemeindevertretung wird nachfolgende Beratungsvorlage zur Beschlussfassung
zugeleitet.

1.) Die Gemeindevertretung nimmt zur Kenntnis, dass in den beigefUgten Unterla-
gen alle substantiellen Anregungen aus der frUhzeitigen Behordenbeteiligung
nach § 4 BauGB und der BUrgerbeteiligung nach § 3 Abs. I BauGB berUcksich-
tigt wurden, so dass die offentliche Auslegung parallel zur Beteiligung der Behör-
den durchgefUhrt werden kann.

2.) Der vorliegende Planentwurf des Bebauungsplanes ,,Auf der Gewann II" Heiden -

rod -Dickschied, Stand 21 .06.2021, mit Planzeichnung, BegrUndung, textlichen
Festsetzungen, Umweltbericht und Artenschutzuntersuchung mit Planungsemp-
fehiungen, das als separates Dokument dem Entwurf des Bebauungsplanes bei-
gefugt 1st, wird zur Kenntnis genommen.

Mit dem Bebauungsplan werden die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen
zur Errichtung einer bewirtschafteten WanderhUtte geschaffen.

3.) Der Gemeindevorstand wird beauftragt, auf Grundlage dieses Entwurfes unter
Berucksichtigung der Beratungsergebnisse und der noch durchzufUhrenden Be -

ratungen im Ausschuss für Panen, Bauen, Verkehr und Wirtschaft, die Beteili-
gung der Trager offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 und die Offentliche Ausle-
gung gem. § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 BauGB durchzufUhren.
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4.) Der Gemeindevorstand wird beauftragt, aus den eingegangenen Stellungnahmen
im Rahmen der BUrgerbeteiligung, der Beteiligung der Trager offentlicher Betan -

ge und der Offentlichen Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes eine
Wertung und einen Wertungsvorschlag zu erarbeiten. Der Wertungsvorschlag 1st
Uber den Ausschuss für Bauen, Verkehr und Wirtschaft für die weiteren Beratun-
gen der Gemeindevertretung zuzuleiten.

II. BeqrUndunq/Sachverhalt:

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 29.01.2021 den Aufstellungsbe-
schiuss für die Erarbeitung eines Bebauungsplanes ,,Auf der Gewann" gefasst. Der
Geltungsbereich umfasst das gemeindeeigene Grundstück in der Gemarkung Dick-

schied, Fiur 2, FIst. 3/1 mit elner GroRe von 7.418 m2, auf dem eine bewirtschaftete
Wanderhütte eingerichtet werden soil. Die gemeindeelgene Flache 1st derzeit dem
Au1enbereich zuzuordnen. Urn die notwendigen baupianungsrechtlichen Vorausset-
zungen für die Erteilung einer Baugenehmigung zu schaffen, 1st es notwendig, dass
seitens der Gemeinde Heidenrod em entsprechender Bebauungsplan zur Realisie-

rung dieses Projektes geschaffen wird.

Die Gemeinde Heidenrod beabsichtigt, mit dieser Enrichtung das touristische Ange-
bort im Ortsteil Dickschied weiterzuentwickeln mit dem Ziel, eine Hütte mit Gastro-
nomiebetrieb zur Versorgung der Wanderer der Premiumwanderwege ,,Wispertrails"
zu ermoglichen. Im Rahmen elner geordneten städtebaulichen Entwicklung 1st es
notwendig, dass mittels des vorliegenden Bebauungspianes eine entsprechende
Baufläche für dieses Angebot bereitgestellt wird.

DerAufstellungsbeschlusswurde am 12.02.2021 öffentlich bekanntgernacht. Im Zu-
ge elner fruhzeitigen Bürgerteiligung und elner frUhzeitigen Beteiligung der wichtigs-

ten Trager Offentiicher Belange wurde die Planung vorgesteilt, urn Hinweise für das
Anforderungsprofil für den zu erarbeitenden Bebauungsplan zu erhaiten. Die Stel-
Iungnahme aus der frühzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1
BauGB und der frQhzeitigen Beteiligung der Behorden gem. § 4 Abs. 1 BauGB und
Scoping sind als Wertung der Anregungen, Stand 15.06.2021, als Anlaqe beigefügt.

Aus der frühzeitigen Beteiligung sind keine Feststellungen und Hinweise hervorge-
gangen, die grundsatzlich diese Planungsabsicht in Frage stellen würden. Auf Basis
der Stellungnahmen und Anregungen wurde em Entwurf eines Bebauungspianes
ersteilt. Seitens der gemeindlichen Gremien 1st nun der Entwurf ais finaler Entwurf
festzustellen. Bel der Feststellung des finalen Entwurfs und der danach foigenden
Offeniegung des Planentwurfs werden die Trager Offentlicher Belange aufgefordert,
erneut abschlieflend zum Bebauungspian Stellung zu nehmen. Gleichzeitig erhatten
auch die BUrgerinnen und Burger sowie der Ortsbeirat Gelegenheit zum finalen Ent-
wurl Stellung zu nehmen.

Hinsichtlich der Konzeption wird verwaltungsseitig darauf hingewiesen, dass die
Festsetzungen für das maximale MaR des umbauten Raums auf 10 x 13 m, insge-
samt 130 m2 festgesetzt wird, da die Sanitareinrichtungen nun in den Baukorper der
bewirtschafteten Wanderhütte integriert werden sotlen.



Gleichzeitig ist festzuste!ten, dass der Bebauungsplan festsetzt, dass die WanderhUt-
te als öffentliche Einrichtung an die Offentliche Infrastruktur - Trinkwasser- und Ka -

nalhausanschluss - anzubinden ist. Somit sind die notwendigen erforderlichen Er-

schIie13ungsparameter gegeben und im Rahmen eines bereits beginnenden Bauan-
tragsverfahrens konnte die Gemeinde das notwendige Einvernehmen erteilen.

III. Finanzielle Auswirkunqen:
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Anlaqen
1. Wertung derAnregungen, Stand
2. BpI-Entwurf, Stand 21.06.2021
3. Ubersichtsplan
4. Bestandsplan
5. Artenschutzuntersuchung

15.06.2021



Sitzung des Gemeindevorstandes am 28. Juni 2021:

TOP 1.7.:

Anlagen 1 -5 sind sepa rat im Gremienbereich gespeichert
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22. Juni 2021
Herr Zindel I Str
09.1 Lang -Wiesenstr-Parallelf.

Vorlaqe für den Gemeindevorstand

Betr.: Städtebauliche Entwicklung in Heidenrod;
Bebauungsplan mit paralleler Flächennutzungsplananderung für den
Bereich ,,Wiesenstrate West", Heidenrod-Langschied
Entwurf des Bebauungsplanes Stand 06.2021, Wertung der Anregungen
aus der frühzeitigen, Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der
Offentlichkeit, Stand 17.06.2021
hier: Beschlussfassung Parallelverfahren, Anhorung der Trager öffentlicher

Belange und öffentliche Auslegung

I. Beschlussvorschlag:

Der Gemeindevertretung wird nachfolgende Beratungsvorlage zur Beschlussfassung
zugeleitet.

1.) Die Gemeindevertretung nimmt zur Kenntnis, dass in den beigefUgten Unterla-
gen alle substantiellen Anregungen aus der frUhzeitigen Behordenbeteiligung
nach § 4 BauGB und der BUrgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB berUcksich-
tigt wurden, so dass die öffentliche Auslegung parallel zur Beteiligung der Behör-
den durchgefuhrt werden kann.

2.) Der vorliegende Bebauungsplanentwurf des Bebauungsplanes ,,WiesenstraRe
West", Heidenrod-Langschied, Stand 22.06.2021, mit Planzeichnung, BegrUn -

dung, textlichen Festsetzungen und Umweitbericht wird zur Kenntnis genommen.
Mit dem Bebauungsplan werden die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen
zur städtebaulichen Entwicklung und einer beidseitigen Bebauung der Wiesen -

stra1e geschaffen.

3.) Der Gemeindevorstand wird beauftragt, auf Grundlage dieses Entwurfes unter
BerUcksichtigung der Beratungsergebnisse und der noch durchzufUhrenden Be -

ratungen im Ausschuss fur Planen, Bauen, Verkehr und Wirtschaft, die Beteili-
gung der Trager offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 und die offentliche Ausle-
gung gem. § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 durchzufUhren.

4.) Der Gemeindevorstand wird beauftragt, aus den eingegangenen Stellungnahmen
im Rahmen der Burgerbeteiligung, der Beteiligung der Trager offentlicher Belan-
ge und der Offentlichen Auslegung des Entwurls des Bebauungsplaries eine
Wertung und einen Wertungsvorschlag zu erarbeiten. Der Wertungsvorschlag ist
Uber den Ausschuss für Planen, Bauen, Verkehr und Wirtschaft für die weiteren
Beratungen dem Gemeindevorstand zuzuleiten.
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II. Begründunq/Sachverhalt:

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 26.06.2020 die Aufstellung eines
Bebauungsplanes mit Anderung des Flachennutzungsplanes für den Bereich ,,Wie-
senstraRe West" Heidenrod-Langschied gefasst. Der Geltungsbereich umfasst die
Grundstücke, die im Bebauungsplan als zukunftige Wohnbauflache planerisch dar-
gesteilt sind. Die Anderung des Flachennutzungsplanes wird entsprechend den Pla-
nungen des Bebauungsplanes angepasst und nachrichtlich als Flachennutzungs-
plananderung dem Bauleitplanverfahren beigefugt.

Die Hachen, die im derzeitigen Geltungsbereich des aufzustelienden Bebauungspla-
nes liegen, sind bauplanungsrechtlich derzeit noch dem AuRenbereich zuzuordnen.
Um die notwendigen bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Wohnbe-
bauung herzusteflen, ist es notwendig, einen qualifizierten Bebauungsplan zu schaf-
fen und den Flachennutzungsplan entsprechend den bauplanungsrechtlichen Vorga -

ben zu ändern.

Die Gemeinde Heidenrod beabsichtigt, mit der Aufstellung dieses Bebauungsplanes
auch in kleineren Ortsteilen Baugrundstucke für den Eigenbedarf auszuweisen und
die stadtebauliche Entwicklung weiter auszubauen.

DerAufstellungsbeschluss, den die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am
26.06.2020 gefasst hat, wurde am 09.09.2020 öffentlich bekannt gemacht. Eine frUh-
zeitige Bürgerbeteiligung (vorgezogene Burgerbeteiligung in Form einer Informati-
onsveranstaTtung am 30.09.2020 urn 18.00 Uhr in der Bornbachha!Te Laufenselden)
sowie eine frühzeitighe öffentliche Auslegung (vom 14.09. bis 16.10.2020) wurde von
der Bauverwaltung durchgeführt. Die schriftliche BeteiLigung der Behörden und sons-

tiger Trager öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. I BauGB wurde am 22.04.2021
übersandt. Im Rahmen der schriftlichen Beteiligung erhielten die Trager offentlicher
Belange die Konzeptunterlagen in Form des jetzt hier vorliegenden Bebauungsplan-
entwurfes. Die Abgabe der Stellungnahmen wurde vom 28.04.2021 bis 01.06.2021
befristet.

im Zuge der frühzeitigen BUrgerbeteiligung und der fruhzeitigen Beteiligung der wich-
tigsten Trager öffentlicher Belange wurde die Planung vorgesteilt, urn Hinweise für
das Anforderungsprofil für den zu erarbeitenden Bebauungsplan zu erhalten. Die
Stellungnahmen aus der fruhzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1
BauGB und der frühzeitigen Beteiligung der BehOrden gem. § 4 Abs. 1 BauGB und
des Scopings sind als Wertung der Anregungen, Stand 17.06.2021, ais Anlaqe bei-
gefUgt.

Aus der frühzeitigen Beteiligung sind keine Feststellungen und Hinweise hervorge-
gangen, die grundsatzlich diese Panungsabsicht in Frage stellen. Auf Basis der Stel-
Iungnahmen und Anregungen wurde em Entwurf eines Bebauungsplanes ersteUt,
Uber den nun seitens der Gemeindevertretung em Feststellungsbeschluss zu fassen
ist, damit im Rahmen eines Parallelverfahrens die Offentliche Auslegung und die An -

horung der Trager öffentlicher Belange durchgefUhrt werden kann. Irn Rahmen die -

ser Verfahrensschritte erhalten die Bürgerinnen und Burger sowie der Ortsbeirat er-
neut Gelegenheit zum finalen Bebauungsplanentwurf Stellung zu nehmen.
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Hinsichtlich der Konzeption wird verwaftungsseitig darauf hingewiesen, dass sich die
Festsetzungen für eine Bebauung an dem bisherigen Bestand der Gebäude in der
Wiesenstra1e orientieren. Im Bereich des Flurstückes 29/1 wurde eine Baumreihe
ats Casur festgesetzt. Aufgrund der Tatsache, dass die Gemeinde zwischenzeitlich
diese Fhachen erwerben konnte, wird im Zuge des weiteren Verfahrens die Baumas-
ke dahingehend korrigiert, dass das Baufenster vollstandig Uber alle bebaubaren
Grundstucksteiie erweitert wird.

Mit dem Bebauungsplan werden die baup!anungsrechtlichen Voraussetzungen für
eine Wohnbebauung geschaffen. Die Festsetzungen orientieren sich an den bisheri-
gen Festsetzungen der Bebauungspane im Bereich WiesenstraRe und wurden durch
den Umweltbericht vertiefend erganzt.

Hinsichtlich der öffentlichen Infrastruktur 1st festzustellen, dass die Offentliche Er-
schlieRungsanlage WiesenstraRe vollstandig ausgebaut 1st, die notwendigen Versor-
gungsleitungen bereits vorhanden sind und die WiesenstraRe als ErschIie1ungs- und
AnbaustraRe für die neu entstehenden Grundstücke zu bewerten 1st. Durch elne
beidseitige Bebauung werden Synergieeffekte generiert, die einen weiteren Ausbau
von ErschlieRungsanlagen nicht notig macht und faktisch eine weitere Flächenver-
siegelung für den StraRenbau unterbieibt.

III. Finanzielle Auswirkungen:
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AnIace
Wertung der Anregungen, Stand 17.06.2021
Bebauungsplanentwurf Stand Juni 2021
Ubersichtsplari I Festsetzungen / Umweftbericht



Sitzung des Gemeindevorstandes am 28 Juni 2021:

Anlagen 1 -7 sind separat im Gremienbereich gespeichert


